
Vorläufiger Versicherungsschutz 
– wird zu den für die einzelnen Versicherungsarten geltenden Allgemeinen 

Bedingungen, Besonderen Bedingungen, Zusatzbedingungen und 
Erläuterungen und Klauseln in der derzeit gültigen Fassung erteilt. 

– besteht nur, soweit vom Versicherer schriftlich bestätigt. 
– endet unabhängig von der vereinbarten Dauer, zu dem Zeitpunkt, zu dem 

nach dem Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag über vorläufige 
Deckung – auch bei einem anderen Versicherer -gleichartiger 
Versicherungsschutz besteht (§ 52 Abs. 1 S. 1, Abs. 2  VVG). 

– endet unabhängig von der vereinbarten Dauer, zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherungsnehmer mit der Beitragszahlung für den Hauptvertrag 
oder den weiteren Vertrag über den Vorläufigen Versicherungsschutz in 
Verzug gerät (§ 52 Abs. 1 S. 2 VVG). 

– endet unabhängig von der vereinbarten Dauer, wenn der Hauptvertrag 
mit dem Versicherer, der den Vorläufigen Versicherungsschutz gewährt 
hat, nicht zustande kommt, weil der Versicherungsnehmer seine 
Vertragserklärung nach § 8 VVG widerruft oder nach § 5 Abs. 1 und 2 
VVG seinen Widerspruch erklärt (§ 52 Abs. 3 VVG), mit Zugang der 
jeweiligen Erklärung.  

– kann, soweit der Vorläufige Versicherungsschutz nicht befristet ist, von 
beiden Seiten fristlos gekündigt werden. Die Kündigung des Versicherers 
wird zwei Wochen nach Zugang wirksam. (§ 52 Abs. 4 VVG) 

 
 Die Aushändigung der Vertragsbestimmungen und der Informationen nach § 7 

Abs.1 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 7 Abs.2  erfolgt bei 
Versicherungsverträgen, die nicht im Rahmen des Fernabsatzes abgeschlossen 
werden, nur auf Aufforderung des Versicherungsnehmers, spätestens werden 
diese Unterlagen mit dem Versicherungsschein übermittelt.  

 
 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Abschluss eines entsprechenden 

Vertrages (vorläufige Deckung oder Hauptvertrag) bei einem anderen 
Versicherer mitzuteilen. 

 
Widerrufsrecht 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt 
am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die 
Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes 
und diese Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf 
ist zu richten an 
 
SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG 
Löwentorstraße 65 
70376 Stuttgart 
 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu 
richten: 0711 898-1870 
Bei einem Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an folgende Adresse zu richten: 
service@sparkassenversicherung.de 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir 
erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfällt. 
 
Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine 
solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst 
nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen Ihren gesamten Beitrag. 
 
Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
des Widerrufs.  
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf 
Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei 
Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. Widerrufen Sie 
einen Versicherungsvertrag, durch den ein bereits bei der SV 
SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG bestehender Vertrag 
ersetzt oder abgeändert werden soll, so läuft Ihr ursprünglicher 
Versicherungsvertrag weiter. 

 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz 
 
a) Datenweitergabe an Rück- und Erstversicherer sowie an Verbände 

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich 
aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, 
Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer 
zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie 
zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer 
und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
sowie den Verband öffentlicher Versicherer zur Weitergabe dieser Daten an 
andere Versicherer übermittelt.  
Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages 
sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten 
(Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen. 
 

b) Führung gemeinsamer Datensammlungen und Datenübermittlung zu 
Versicherungszwecken 
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der von der SV 
SparkassenVersicherung Holding AG geführten Versicherungsgruppe sowie 
die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG meine allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und 
an den/die für mich zuständigen Vermittler weitergeben, soweit dies der 
ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient. 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt 
werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur 
Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
 

c) Datenübermittlung zur Beratung und Betreuung in sonstigen 
Finanzdienstleistungen 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, 
dass der/die Vermittler, die jeweils regional zuständigen Sparkassen in Baden-
Württemberg, Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz, Landesbausparkassen 
Baden-Württemberg, Hessen-Thüringen und Rheinland-Pfalz und 
Landesbanken Baden-Württemberg/BW-Bank, Hessen-Thüringen und 
Rheinland-Pfalz sowie deren zuständige Außendienstmitarbeiter meine 
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Be-
ratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen 
darf/dürfen. 
Hierzu dürfen insbesondere folgende Daten übermittelt werden: 
− Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf oder 

vergleichbare Daten) 
− Daten über Versicherungsverträge (Versicherungsnummer, Beiträge, Art 

des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle 
und Höhe von Versicherungsleistungen oder vergleichbare Daten) 

 
d) Merkblatt zur Datenverarbeitung und Umfang der Einwilligungserklärung 

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des 
Merkblatts zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte und es mir 
überlassen wird. 
Vorstehende Einwilligungserklärung erstreckt sich auf alle bestehenden 
Versicherungsverträge bei den Unternehmen unserer Versicherungsgruppe. 
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